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Regeste

Regeste Art. 117 StGB. Verkehrssicherungspflicht für Skipisten. 1. Die
Verkehrssicherungspflicht einer Skiliftunternehmung für die dem Publikum zur Verfügung
gestellten Pisten bezieht sich räumlich sowohl auf die präparierte Verkehrsfläche wie auch
auf unmittelbar anstossendes, offenes und übersichtliches, für den Skilauf an und für sich
geeignetes Gelände. 2. Ein problemlos traversierbares Skilifttrassee kann unter solchen
Umständen in der Regel nicht als Begrenzung der Piste betrachtet werden.

Regeste Art. 117 CP. Devoir d'assurer la sécurité sur les pistes de ski. 1. Le devoir
incombant à une entreprise de remontée mécanique d'assurer la sécurité sur les pistes mises
à la disposition du public s'étend aussi bien aux surfaces aménagées pour la circulation
qu'aux abords immédiats de celles-ci, pour autant qu'ils soient accessibles et visibles et
qu'ils se prêtent par leur nature à la pratique du ski. 2. Une voie de skilift que l'on peut
traverser aisément ne peut en principe, lorsque de telles conditions sont réalisées, être
considérée comme la délimitation de la piste.

Regesto Art. 117 CP. Obbligo di garantire la sicurezza delle piste di sci. 1. Il dovere che
incombe ad un'impresa di sciovie di garantire la sicurezza delle piste messe a disposizione
del pubblico si estende tanto alle superficie predisposte per la circolazione, quanto al
terreno contiguo, in quanto sia accessibile, dotato di visuale e di per sé idoneo all'esercizio
dello sci. 2. Il percorso di una sciovia che può essere attraversato senza difficoltà non può,
in linea di principio, essere considerato in tali condizioni come una delimitazione della
pista.

Erwägungen

E. 1
Der Beschwerdeführer anerkennt die grundsätzliche Pflicht der Verantwortlichen des
Balmeregghornskiliftes, die für die Sicherheit der Pistenbenützer notwendigen Vorkehren
zu treffen. Zur Entscheidung gestellt ist die Frage nach dem räumlichen Geltungsbereich
dieser Verkehrssicherungspflicht. In dieser Hinsicht wird geltend gemacht, bei der von A.
befahrenen Strecke handle es sich - entgegen der Ansicht der Vorinstanz - nicht um eine
dieser Pflicht unterliegende Nebenfläche einer Skipiste. a) Unbestrittenermassen beschränkt
sich die Verkehrssicherungspflicht nicht strikte auf die präparierte Fahrspur. Wie weit
dieser Bereich in räumlicher Hinsicht geht, hängt von den tatsächlichen Gegebenheiten des
Einzelfalles ab ( BGE 101 IV 399 ). Dabei ist davon auszugehen, dass eine genaue
Begrenzung der Skipiste in vielen Fällen kaum möglich ist, da die Spur bei entsprechenden
Gelände- und Schneeverhältnissen durch häufiges Befahren bis auf ein Mehrfaches der
präparierten Fahrbahn ausgeweitet werden kann. Natürliche Begrenzungen können sich aus
den Geländeverhältnissen ergeben (Waldränder, Einschnitte etc.). Schwieriger wird diese



Grenzziehung, wenn keine natürlichen Begrenzungen bestehen. Dies gilt insbesondere
dann, wenn mühelos von der eigentlich präparierten Fahrbahn auf offenes und
übersichtliches, von Hindernissen freies und für den Skilauf an und für sich geeignetes
Gelände gefahren werden kann. Bei solchen Verhältnissen BGE 109 IV 99 S. 101 kann
erfahrungsgemäss besonders im Gebiet einer Talstation häufig überhaupt nicht mehr von
einer eigentlichen Fahrspur gesprochen werden, da die Skiläufer eine ausgedehnte Fläche
benützen. Ein problemlos traversierbares Skiliftrassee kann unter solchen Umständen in der
Regel nicht als künstliche Begrenzung der Piste betrachtet werden, da es nicht als solche
erkennbar und seine Funktion eine völlig andere ist. Dies gilt insbesondere dann, wenn
jenseits des Liftes Skispuren erkennbar sind. b) Nach den verbindlichen Feststellungen der
Vorinstanz verläuft die markierte und maschinell präparierte Skipiste in ihrer ganzen Länge
rechts von der Skiliftanlage. Im oberen Teil wird sie häufig durch Befahren seitlich bis zur
Schleppspur des Liftes ausgeweitet; bei entsprechenden Schneeverhältnissen wird auch
über den links vom Skilift abfallenden Hang hinunter gefahren. Im mittleren Teil führt die
markierte Piste, sich aus topographischen Gründen bis auf wenige Meter verengend,
streckenweise praktisch an das Lifttrassee heran, währenddem sie sich im unteren Teil
zunächst auf der rechten Seite davon entfernt, um allmählich, sich erneut verbreiternd, die
Talstation zu erreichen. Je nach den Schneeverhältnissen kann der Pistenrand im oberen
und unteren Streckenteil stark variieren. Die Unfallstelle befindet sich 90 m oberhalb der
Talstation, 40 m links vom Skilift und dieser ca. 50 m vom Rand der markierten Piste
entfernt. Der Unfall ereignete sich demnach ausserhalb der präparierten Piste. Das links des
Skiliftes gelegene Gelände stellt im unteren Teil eine offene, übersichtliche und bis zur
Talstation leicht abfallende Fläche dar. Da keine Hindernisse bestehen (Steine, Felsblöcke,
Abschrankungen etc.), kann das Lifttrassee auf weiten Strecken mühelos überquert werden.
Insbesondere zwischen den Masten drei und fünf (in deren Bereich sich auch die
Unfallstelle befindet) besteht die verlockende Möglichkeit, die präparierte Piste zu
verlassen, um in das - insbesondere im Frühling - ideal erscheinende Gebiet auf der linken
Seite des Skiliftes zu gelangen. Das Kantonsgericht stellte denn auch fest, dass sich immer
wieder Skifahrer im Gefahrenbereich des Heuseils aufhielten. Unter diesen Umständen hat
die Vorinstanz kein Bundesrecht verletzt, wenn sie davon ausging, die Unfallstelle liege in
der der Verkehrssicherungspflicht unterliegenden Nebenfläche der Skipiste. Daran ändert
die Tatsache nichts, dass der nächstgelegene, präparierte Pistenrand 90 m entfernt ist.
Gerade im Bereich der Talstation, die sich im konkreten Fall nur ca. 90 m unterhalb der
BGE 109 IV 99 S. 102 Unfallstelle befindet, erfahren Skipisten bei entsprechenden
Verhältnissen häufig eine besonders weitgehende Ausdehnung, welche die erwähnte
Distanz ohne weiteres erreichen oder überschreiten kann. Der Beschwerdeführer beruft sich
im weiteren darauf, ein das Kreuzen von Piste und Skilift anzeigendes Signal sei nicht
angebracht gewesen, was dem Verunglückten hätte andeuten müssen, er verlasse die
markierte Fahrbahn. Damit verkennt er aber, dass das in einem solchen Fall allenfalls zu
verwendende Signal 9a die grundsätzlich nicht ungefährliche Situation beim Kreuzen mit
einem Skilift entschärfen soll, indem es den Fahrer ermahnt, besonders vorsichtig zu
traversieren. Das Fehlen eines solchen Signals verbietet jedoch das Überqueren des
Lifttrassees im offenen Gelände nicht. Wenn der Beschwerdeführer schliesslich geltend
macht, im Gebiet Melchsee-Frutt lasse sich "praktisch überall" fahren, und eine umfassende
Markierung und Sicherung sei unmöglich und unverhältnismässig, so ist ihm
entgegenzuhalten, dass im konkreten Fall nur das Gebiet direkt neben dem Skilift und
unmittelbar vor der Talstation in Frage steht. Eine ausreichende Signalisation hätte für



dieses Gelände, wo immer wieder, und nicht nur gelegentlich gefahren wird, und wo sich
zudem ein den Verantwortlichen bekanntes, überaus gefährliches und in früheren Jahren
entsprechend gesichertes Heuseil befand, mit geringem Aufwand erstellt werden können.
Dies wurde nach dem Unfall denn auch unverzüglich nachgeholt. Dispositiv
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